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Zwei sensationelle Funde bei Müllsammelaktionen –  
die selbst den Fund im Neandertal alt aussehen lassen
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Anschrift und Öffnungszeiten des Amtes Güstrow-Land
Amt Güstrow-Land
Haselstraße 4, 18273 Güstrow (Distelberg)

E-Mail-Adresse:
info@amt-guestrow-land.de

Homepage:
www.amt-guestrow-land.de

Telefon: 03843 69330
Fax: 03843 693332

Öffnungszeiten:
Montag 09:00 - 12:00 Uhr

Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und
14:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und

14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr

Sprechzeit des Amtsvorstehers:
nach telefonischer Vereinbarung

Schiedsperson Frau Dimanski:
nach telefonischer Vereinbarung
Telefon: 038458 52570 oder 0160 8062781
E-Mail: margret.dimanski@schiedsfrau.de

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Glasewitz  

vom 17.03.2026
Drucksachennummer Beschluss
Öffentlicher Teil
03/26/004 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2026 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit  
ihren Anlagen auf der Internetseite des Am-
tes Güstrow-Land unter der Adresse www.
amt-guestrow-land.de veröffentlicht.

03/26/006 Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Neufassung der Richtlinie über die Grund-
sätze für Geldanlagen des Amtes Güstrow-
Land (Anlagerichtlinie) anzuwenden.

03/26/006 Die Gemeindevertretung beschließt, die 
nachträgliche Zustimmung zur Durchfüh-
rung eines Konzessionsverfahrens gem.  
§ 46 EnWG zur Neukonnzessionierung des 
Stromversorgungsnetzes in der Gemeinde 
Glasewitz.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Gülzow-Prüzen  

vom 19.02.2026
Drucksachennummer Beschluss
Öffentlicher Teil
18/26/006 Die Gemeindevertretung beschließt die Auf-

stellung der 5. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 2 der Gemeinde Gülzow-Prüzen für 
das MeLa-Messegelände in Mühlengeez.

18/26/004 Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Neufassung der Richtlinie über die Grund-
sätze für Geldanlagen des Amtes Güstrow-
Land anzuwenden.

18/26/003 Die Gemeindevertretung beschließt, die nach-
trägliche Zustimmung zur Durchführung ei-
nes Konzessionsverfahrens gem. § 56 EnWG 
zur Neukonzessionierung des Stromversor-
gungsnetzes in der Gemeinde Gülzow-Prüzen.

18/26/007 Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl 
des Kameraden Tim Brandenburg zum 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuer-
wehr Karcheez zu. Er wird mit Wirkung 
vom 19.02.2026 für die Dauer von sechs 
Jahren zum Ehrenbeamten ernannt.

18/26/008 Die Gemeindevertretung stimmt der Wahl 
des Kameraden Florian Fahning zum stellv. 
Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr 
Karcheez zu. Er wird mit Wirkung vom 
19.02.2026 für die Dauer von sechs Jahren 
zum Ehrenbeamten ernannt.

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Gülzow-Prüzen

Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindever-
tretung Gülzow-Prüzen vom 19.02.2026 (DS/18/26/006) über 
die Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der 
Gemeinde Gülzow-Prüzen im Regelverfahren
1.	 Die Gemeindevertretung beschließt die Aufstellung der 5. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 der Gemeinde Gül-
zow-Prüzen für das MeLa-Messegelände in Mühlengeez 
für den in der Anlage dargestellten Geltungsbereich in einer 
Größe von ca. 9 ha, umfassend den südlichen Teil der im 
Bebauungsplan Nr. 2 festgesetzten Sondergebiete mit der 
Zweckbestimmung „Freizeitpark“.

2.	 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen.

3.	 Das Planungsziel besteht in einer Erweiterung der benötig-
ten Flächen für die MeLa. Dazu ist eine Änderung des bis-
her festgesetzten Sonstigen Sondergebietes „Freizeitpark“ 
in ein Sonstiges Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der 
Zweckbestimmung „Messegelände“ vorgesehen. Die Be-
lange von Natur und Landschaft sind zu aktualisieren.

4.	 Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 1 BauGB soll nach den gesetzlichen  
Vorgaben durchgeführt werden.

5.	 Die Gemeinde überträgt gemäß § 4 b BauGB zur Beschleu-
nigung des Bauleitplanungsverfahrens die Vorbereitung 
und Durchführung von Verfahrensschritten nach BauGB 
auf den Vorhabenträger. Dieser darf sich zur Erfüllung der 
Aufgabe eines in fachlicher sowie persönlicher Befähigung 
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geeigneten Planungsbüros bedienen. Dieses muss die tech-
nischen Voraussetzungen zur Erstellung XPlanungskon-
former Bauleitpläne (XPlanGML muss mindestens in der 
XPlanung Version 5.2 erzeugt werden) vorweisen können.

6.	 Mit einem städtebaulichen Vertrag wird die Gemeinde die 
Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maß-
nahmen, die Ausarbeitung der städtebaulichen Planung so-
wie des Umweltberichts, die Erschließung sowie die Durch-
führung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB 
durch den Vertragspartner auf dessen Kosten sichern.

Gülzow-Prüzen, 01.04.2026

Dagmar Kainz
Bürgermeisterin
Siegel

 
 
 
 

      
 

       

Bekanntmachung / Einladung
Jagdgenossenschaft Prüzen

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Prüzen lädt alle zu ihr ge-
hörenden Jagdgenossen herzlich zur Mitgliederversammlung ein.
Termin: 30.04.2026
Uhrzeit: Beginn 18:00 Uhr, Ende ca. 19:30 Uhr
Ort: Gemeinderaum in der Feuerwehr Karcheez

Werderstr. 3
18276 Gülzow-Prüzen

Hinweis zur Teilnahme der Jagdpächter:
Die Jagdpächter der gemeinschaftlichen Jagdbezirke sind  
eingeladen, an der Versammlung teilzunehmen. Da die Versamm-
lung nicht öffentlich ist, wird zu Beginn der Sitzung abgefragt, 
ob seitens der anwesenden Jagdgenossen Einwände gegen ihre 
Teilnahme bestehen. Sollte dies der Fall sein, wird der für die 
Jagdpächter vorgesehene Tagesordnungspunkt außerhalb der of-
fiziellen Versammlung vorgezogen.

Besonderer Hinweis:
Diese Einladung gilt auch für Eigentümer von Flächen in den 
Bereichen der Eigenjagden Landgut Karcheez, Uwe Fichelmann 
und Felix Vonnegut. Auch die betreffenden Flächeneigentümer 
sind zur Teilnahme an der Versammlung eingeladen.

Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.	 Feststellung der Anzahl anwesender und vertretener Jagd-

genossen und der durch sie gehaltenen Flächen sowie der 
damit verbundenen Beschlussfähigkeit

4.	 Rechenschaftsbericht des abgelaufenen Jagdjahres 25/26
5.	 Kassenbericht
6.	 Auswertung, Nachfragen, Erläuterungen zu den Berichten
7.	 Bericht der Jagdpächter – Streckenliste und aktuelle  

jagdliche Entwicklungen 
Die Jagdpächter haben die Gelegenheit, über ihre  
Erfahrungen aus dem vergangenen Jagdjahr zu berichten, 
jagdliche Entwicklungen und Herausforderungen anzu-
sprechen sowie ihre Streckenlisten vorzustellen. Zudem 
können bestehende Probleme oder Anliegen direkt mit den 
Jagdgenossen und dem Vorstand besprochen werden.

8.	 Verschiedenes

Hinweis zur Teilnahmebestätigung:
Da während der Versammlung kleine Snacks und Getränke ange-
boten werden, bittet der Vorstand um eine Bestätigung der Teil-
nahme, um die Bestellung entsprechend anpassen zu können. Die 
Rückmeldung erfolgt bitte bis zum 16.04.2026 über die bekannte 
E-Mail-Adresse der Jagdgenossenschaft.

Jagdgenossenschaft Prüzen
Vorstand
Jürgen Brandenburg

Uwe Fichelmann
Thies Donath-Totzke
+49 38450 21777
+49 171 38 78 98 4
jagdgenossenschaft-pruezen@t-online.de
Hägerfelde Ausbau 4
18276 Gülzow-Prüzen

Einladung der Jagdgenossenschaft  
Wilhelminenhof/Parum  

zur Jagdgenossenschaftsversammlung
Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Wilhelminenhof/Parum 
lädt alle zu ihr gehörenden Mitglieder zu einer Jagdgenossen-
schaftsversammlung ein.
Der Jagdgenossenschaft Wilhelminenhof/Parum gehören die  
Eigentümer der Grundflächen an, die zu dem gemeinschaftlichen 
Jagdbezirk Wilhelminenhof und Parum gehören und auf denen 
die Jagd ausgeübt werden darf.
Termin: Donnerstag, den 28. April 2026
Uhrzeit: 17:00 Uhr
Ort: Gülzow, Mehrzweckhalle

Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung der form- und fristgerechten Einladung
3.	 Feststellung der Anzahl anwesender und vertretener  

Mitglieder der Jagdgenossenschaft und der durch sie  
gehaltenen Flächen

4.	 Bericht des Vorstands
5.	 Jahresabschluss für das Pachtjahr 2025/2026
6.	 Entlastung des Vorstands
7.	 Beschlüsse zur Verwendung der Reinerträge aus 

der Jagdnutzung
8.	 Beschlüsse zur Haushaltsplanung
9.	 Verschiedenes

Hinweise an die Mitglieder der Jagdgenossenschaft:
Die zur Jagdgenossenschaft gehörenden Grundstücke sowie ihre 
Eigentümer werden in einem Genossenschaftskataster, das auf 
Grund des vom Katasteramt geführten Liegenschaftskatasters 
oder anderer Eigentumsnachweise geführt wird, aufgeführt. 
Dabei sind auf Grund von Eigentumswechsel eingetretene Ver-
änderungen dem Jagdvorstand spätestens zur Vollversammlung 
durch den Erwerber, z.B. durch Vorlage eines aktuellen Grund-
buchauszuges oder in anderer ge- eigneter Form, nachzuweisen. 
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09/26/002 Die Gemeindevertretung beschließt, die 
nachträgliche Zustimmung zur Durchfüh-
rung eines Konzessionsverfahrens gem.  
§ 46 EnWg zur Neukonzessionierung des 
Stromversorgungsnetzes in der Gemeinde 
Lüssow.

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Plaaz  

vom 02.03.2026

Drucksachennummer Beschluss
Öffentlicher Teil
12/26/001 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2026 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit  
ihren Anlagen auf der Internetseite des  
Amtes Güstrow-Land unter der Adresse 
www.amt-guestrow-land.de veröffentlicht.

12/26/003 Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Plaaz beschließt, die Neufassung der Richt-
linie über die Grundsätze für Geldanlagen 
des Amtes Güstrow-Land (Anlagerichtlinie) 
anzuwenden.

12/26/002 Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Plaaz beschließt, die nachträgliche Zustim-
mung zur Durchführung eines Konzessions-
verfahrens gem. § 46 EnWG zur Neukon-
zessionierung des Stromversorgungsnetzes 
in der Gemeinde Plaaz.

12/26/005 Die Gemeindevertretung Plaaz stimmt der 
Umsetzung des Vorhabens „Errichtung 
eines Spielplatzes im Ortsteil Recknitz“ 
zu. Die erforderlichen Eigenmittel werden 
durch Spenden gedeckt.

12/26/004 Die Gemeindevertretung Plaaz beschließt 
die Brandschutzbedarfsplanung für die Ge-
meinde Plaaz bzw. für die Freiwillige Feuer-
wehr Plaaz in der Fassung vom 08.05.2025.

Öffentliche Bekanntmachung
Amt Güstrow-Land � 03.03.2026
Der Gemeindewahlleiter

Gemäß § 46 des Landes- und Kommunalwahlgesetzes für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKWG M-V) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16.12.2010 (GVOBl. 
M-V S. 690), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 14.05.2024 (GVOBl. M-V S. 183), in Verbindung mit  
§ 46 der Landes- und Kommunalwahlordnung für das Land  
Mecklenburg-Vorpommern (LKWO M-V) vom 02.03.2011 (GVO-
Bl. M-V S. 94), zuletzt geändert durch Verordnung am 12.02.2024 
(GVOBl. M-V S. 46), gebe ich öffentlich bekannt, dass der Sitz des 
Gemeindevertreters Herrn Christian Gebel „Wählergemeinschaft 
Alt und Jung“, auf die Ersatzperson des Wahlvorschlages Frau 
Mayke Krüger übergegangen ist.

In der Jagdgenossenschaftsversammlung kann sich eine natürliche 
Person durch eine andere natürliche Person vertreten lassen. Die 
Vertretungsvollmacht ist zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
schriftlich zu erteilen.
Die Vertretung durch ein Mitglied der Jagdgenossenschaft ist nur 
möglich, wenn die Summe aus eigener und vertretener Grund-
fläche ein Drittel der Fläche der Jagdgenossenschaft nicht über- 
schreitet.
Miteigentümer oder Gesamthandeigentümer (z. B. Erbengemein-
schaft) können ihr Stimmrecht nur einheitlich ausüben, die nicht 
einheitlich abgegebene Stimme wird nicht gezählt. Eine juristische 
Person als Mitglied der Jagdgenossenschaft kann sich durch eine 
bevollmächtigte Person vertreten lassen. Diese Person darf höchs-
tens zwei andere Personen vertreten. Die Vertretungsvollmacht 
ist zu jeder Jagdgenossenschaftsversammlung neu zu erteilen.

Güstrow, den 12. März 2026

gez. Kai Kiehl gez. Gunnar Kiehl
Jagdvorsteher stellvertr. Jagdvorsteher
der Jagdgenossenschaft Wilhelminenhof/Parum

Bekanntgabe der Beschlüsse -  
Gemeindevertretung Lüssow  

vom 26.02.2026

Drucksachennummer Beschluss
Öffentlicher Teil
09/26/001 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß 

§ 15 Gemeindehaushaltsverordnung-Dop-
pik die Übertragung der nicht verbrauch-
ten Haushaltsmittel aus dem Jahr 2025 auf 
dem Produktkonto 57301/52313000 i.H.v. 
50.000,00 € in das Haushaltsjahr 2026.

09/26/005 Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2026 wird beschlossen.
Hinweis: Die Haushaltssatzung wird mit ih-
ren Anlagen auf der Internetseite des Amtes 
Güstrow-Land unter der Adresse www.amt-
guestrow-land.de veröffentlicht.

09/26/003 Die Gemeindevertretung beschließt, die 
Neufassung der Richtlinie über die Grund-
sätze für Geldanlagen des Amtes Güstrow-
Land (Anlagerichtlinie) anzuwenden.

09/25/017 Die Gemeindevertretung Lüssow beschließt, 
dem Vertrag zur finanziellen Beteiligung 
vom Kommunen an einer Bestands-Wind-
energieanlage gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 
2023 mit der Windpark Scharrel/Saterland 
GmbH & Co. KG zuzustimmen.

09/25/018 Die Gemeindevertretung beschließt, dem 
Vertrag zur finanziellen Beteiligung von 
Kommunen an Windenergieanlagen (Neu-
anlage) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023 
mit der Hegeler Wind GmbH & Co. KG 
zuzustimmen.

09/25/004 Die Gemeindevertretung beschließt, dem 
Vertrag zur finanziellen Beteiligung von 
Kommunen an einer Bestands-Windener-
gieanlage (WKA 18) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 
EEg 2023 mit dem Betreiber Johann-Georg 
Jaeger zuzustimmen.
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Bekanntgabe der Beschlüsse - Gemeindevertretung Zehna vom 10.03.2026

Drucksachennummer Beschluss
Öffentlicher Teil
16/26/004 Die Gemeindevertretung beschließt, dass das Bürgerbegehren „keine Ausweisung von Flächen für Wind-

energieanlagen“ gemäß § 20 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V in Verbindung mit § 14 KV-DVO M-V nicht zulässig ist.
16/26/007 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB für den Geltungsbereich, 

die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Nr. 1 „Windpark Groß Breesen“ in der Gemeinde 
Zehna. Das Plangebiet umfasst die Flächen der Gemarkung Groß Breesen, Flur 1, Flurstücke 59, 60/1, 62, 
63, 64, 65/1, 66, 70, 72/2, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 85/2, 86, 87, 88, 89/2, 95/3, 99, 100, 101, 104, 
105, 106/2, 107, 109 und 110 sowie der Gemarkung Klein Breesen, Flur 1, Flurstücke 142, 143/1, 152/2, 157, 
158 und 160.

16/26/005 Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbereich die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 2 
„Windpark Groß Breesen“ in der Gemeinde Zehna im Regelverfahren. Das Plangebiet umfasst die Flächen der 
Gemarkung Groß Breesen, Flur 1, Flurstücke 59, 60/1, 62, 63, 64, 65/1, 66, 70, 72/2, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 
83, 84, 85, 85/2, 86, 87, 88, 89/2, 95/3, 99, 100, 101, 104, 105, 106/2, 107, 109 und 110 sowie der Gemarkung 
Klein Breesen, Flur 1, Flurstücke 142, 143/1, 152/2, 157, 158 und 160.

16/26/008 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB für den Geltungsbereich 
die Aufstellung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Nr. 2 „Windpark Braunsberg“ in der Gemeinde 
Zehna. Das Plangebiet umfasst die Flächen der Gemarkung Braunsberg, Flur 2, Flurstücke 36 und 39 und 
der Gemarkung Zehna, Flur 4, Flurstücke 88/2; und 95.

16/26/006 Die Gemeindevertretung beschließt für den Geltungsbereich die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3 
„Windpark Braunsberg“ in der Gemeinde Zehna im Regelverfahren. Das Plangebiet umfasst die Flächen der 
Gemarkung Braunsberg, Flur 2, Flurstücke 36 und 39 und der Gemarkung Zehna, Flur 4, Flurstücke 88/2; 
und 95.

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Zehna
Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindevertretung Zehna vom 10.03.2026 (DS/16/26/007) über die Aufstellung 
des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Nr. 1 „Windpark Groß Breesen“ der Gemeinde Zehna.

1.	 Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 
i.V.m. § 5 Abs. 2b BauGB für den in Anlage 1 dargestellten 
Geltungsbereich, die Aufstellung des sachlichen Teilflä-
chennutzungsplanes Nr. 1 „Windpark Groß Breesen“ in 
der Gemeinde Zehna. Das Plangebiet umfasst die Flächen 
der Gemarkung Groß Breesen, Flur 1, Flurstücke 59, 60/1, 
62, 63, 64, 65/1, 66, 70, 72/2, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 
84, 85, 85/2, 86, 87, 88, 89/2, 95/3, 99, 100, 101, 104, 105, 
106/2, 107, 109 und 110 sowie der Gemarkung Klein Bree-
sen, Flur 1, Flurstücke 142, 143/1, 152/2, 157, 158 und 160.

2.	 Ziel der Bauleitplanung soll sein, durch Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) die Realisierung und den Betrieb 
eines Windenergieparks einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und 
die Erzeugung von umweltfreundlichem Windstrom zu 
sichern.

3.	 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen.

4.	 Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige 
Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB werden nach den gesetzlichen Vorgaben 
von einem durch den Vorhabenträger beauftragten Pla-
nungsbüro vorbereitet und durchgeführt.

5.	 Die Gemeinde überträgt gemäß § 4 b BauGB zur Be-
schleunigung des Bauleitplanungsverfahrens die Vorbe-
reitung und Durchführung von Verfahrensschritten nach 
§§ 2a bis 4a BauGB auf den Vorhabenträger. Dieser darf 
sich zur Erfüllung der Aufgabe eines in fachlicher sowie 
persönlicher Befähigung geeigneten Planungsbüros be-
dienen. Dieser muss die technischen Voraussetzungen zur 

Erstellung XPlanungskonformer Bauleitpläne/Flächennut-
zungspläne (XPlanGML muss mindestens in der XPlanung 
Version 5.2 erzeugt werden) vorweisen können.

6.	 Die Kosten des Verfahrens zur Aufstellung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes Nr. 1 „Windpark Groß Bree-
sen“ in der Gemeinde Zehna übernimmt der Vorhaben-
träger unabhängig von der Realisierung des Vorhabens. 
Zur Sicherung der Kostenübernahme sowie zur Regelung 
der Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen 
Maßnahmen wird zwischen der Gemeinde Zehna und dem 
Vorhabenträger ein städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 
BauGB abgeschlossen.

Zehna, 01.04.2026

Fred Lange
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Zehna

Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindever-
tretung Zehna vom 10.03.2026 (DS/16/26/008) über die Aufstel-
lung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Nr. 2 „Windpark 
Braunsberg“ der Gemeinde Zehna.
1. Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. 

§ 5 Abs. 2b BauGB für den in Anlage 1 (Übersichtsplan) 
dargestellten Geltungsbereich, die Aufstellung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes Nr. 2 „Windpark Braunsberg“ in 
der Gemeinde Zehna. Das Plangebiet umfasst die Flächen 
der Gemarkung Braunsberg, Flur 2, Flurstücke 36 und 39 
und der Gemarkung Zehna, Flur 4, Flurstücke 88/2; und 95.

2. Ziel der Bauleitplanung soll sein, durch Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) die Realisierung und den Betrieb 
eines Windenergieparks einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die 
Erzeugung von umweltfreundlichem Windstrom zu sichern.

3. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB orts-
üblich bekannt zu machen.

4. Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Un-
terrichtung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB werden nach den gesetzlichen Vorgaben von 
einem durch den Vorhabenträger beauftragten Planungsbüro 
vorbereitet und durchgeführt.

5. Die Gemeinde überträgt gemäß § 4 b BauGB zur Beschleu-
nigung des Bauleitplanungsverfahrens die Vorbereitung und 
Durchführung von Verfahrensschritten nach §§ 2a bis 4a 
BauGB auf den Vorhabenträger. Dieser darf sich zur Er-
füllung der Aufgabe eines in fachlicher sowie persönlicher 
Befähigung geeigneten Planungsbüros bedienen. Dieser muss 
die technischen Voraussetzungen zur Erstellung XPlanungs-
konformer Bauleitpläne/Flächennutzungspläne (XPlanGML 
muss mindestens in der XPlanung Version 5.2 erzeugt wer-
den) vorweisen können.

6. Die Kosten des Verfahrens zur Aufstellung des sachlichen 
Teilflächennutzungsplanes Nr. 2 „Windpark Braunsberg“ in 
der Gemeinde Zehna übernimmt der Vorhabenträger unab-
hängig von der Realisierung des Vorhabens. Zur Sicherung 
der Kostenübernahme sowie zur Regelung der Vorbereitung 
und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen wird 
zwischen der Gemeinde Zehna und dem Vorhabenträger ein 
städtebaulicher Vertrag gemäß § 11 BauGB abgeschlossen.

Zehna, 01.04.2026

Fred Lange
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Zehna

Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindever-
tretung Zehna vom 10.03.2026 (DS/16/26/005) über die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Windpark Groß Breesen“ der 
Gemeinde Zehna im Regelverfahren.
1.	 Die Gemeindevertretung beschließt für den in Anlage 1 dar-

gestellten Geltungsbereich, die Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 2 „Windpark Groß Breesen“ in der Gemeinde 
Zehna im Regelverfahren. Das Plangebiet umfasst die Flä-
chen der Gemarkung Groß Breesen, Flur 1, Flurstücke 59, 
60/1, 62, 63, 64, 65/1, 66, 70, 72/2, 73, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 
83, 84, 85, 85/2, 86, 87, 88, 89/2, 95/3, 99, 100, 101, 104, 105, 
106/2, 107, 109 und 110 sowie der Gemarkung Klein Bree-
sen, Flur 1, Flurstücke 142, 143/1, 152/2, 157, 158 und 160.

2.	 Ziel der Bauleitplanung soll sein, durch Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) die Realisierung und den Betrieb 
eines Windenergieparks einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die 
Erzeugung von umweltfreundlichem Windstrom zu sichern.

3.	 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB orts-
üblich bekannt zu machen.

4.	 Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Un-
terrichtung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB werden nach den gesetzlichen Vorgaben von 
einem durch den Vorhabenträger beauftragten Planungsbüro 
vorbereitet und durchgeführt.

5.	 Die Gemeinde überträgt gemäß § 4 b BauGB zur Beschleu-
nigung des Bauleitplanungsverfahrens die Vorbereitung und 
Durchführung von Verfahrensschritten nach §§ 2a bis 4a 
BauGB auf den Vorhabenträger. Dieser darf sich zur Erfül-
lung der Aufgabe eines in fachlicher sowie persönlicher Be-
fähigung geeigneten Planungsbüros bedienen. Dieser muss 
die technischen Voraussetzungen zur Erstellung XPlanungs-
konformer Bauleitpläne/Flächennutzungspläne (XPlanGML 
muss mindestens in der XPlanung Version 5.2 erzeugt wer-
den) vorweisen können.

6.	 Mit einem städtebaulichen Vertrag wird die Gemeinde die 
Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maß-
nahmen, die Ausarbeitung der städtebaulichen Planung so-
wie des Umweltberichts, die Erschließung sowie die Durch-
führung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB 
durch den Vertragspartner auf dessen Kosten sichern.

Zehna, 01.04.2026

Fred Lange
Bürgermeister



1. April 2026 | Nr. 04/2026	 – 7 –	 Güstrow-Land

Hinweis zu Zwangsversteigerungen
Die vom Amtsgericht Güstrow festgelegten Termine 
für Zwangsversteigerungen von Immobilien werden auf  
nachfolgenden Internetportalen veröffentlicht:
- www.zvg.com,
- www.immobilienpool.de und
- www.versteigerungspool.de

Interessierte können hier umfangreiche Informationen zu  
den einzelnen Objekten erhalten.

Sonstige Bekanntmachungen

Ausschreibung

Grundstück in 18276 Gutow, Ganschower Straße
Herr Matthias Nowak
geschäftsansässig: Amt Güstrow-Land, Haselstraße 4, 18273 
Güstrow als Nachtragsliquidator für die Toschka & Partner Bau-
unternehmen und Baustoffhandel beabsichtigt, folgende im Wege 
Ausschreibung GmbH das Flurstück der öffentlichen zu veräußern:

Gemarkung Gutow
Flur 1

Flurstück 15/3 (4.000 m2)
Mindestgebot: 60.000,00 €

Folgendes hingewiesen:
Auf wird
•	 Nutzungsart: Industrie- und Gewerbefläche
•	 Nebengebäude mit einem bebaut
•	 liegt im Verfahrensgebiet des Bebauungsplanes Gutow 

Zum Häster Nr. 2 Soli Festsetzung als Gewerbegebiet
•	 Dienstbarkeiten für Trinkwasser- und Schmutzwasser-

druckrohrleitung sind im Grundbuch eingetragen und 
müssen übernommen werden

•	 Vertragsdurchführungskosten trägt alle (Notar u.a.)  
der Käufer

•	 Ausschreibung Ausschreibung VOB/UVgO die stellt  
keine nach dar

Die Ausschreibung wird am 01.03.2026 eröffnet. Gebote können 
innerhalb einer Frist bis zum 15.05.2026 abgegeben werden. Aus-
schlaggebend für die Fristwahrung ist der Poststempel. Anträge 
sind mit einem Gebot, welches mindestens 60.000 € (Mindestge-
bot) betragen muss, in einem verschlossenen Umschlag mit dem 
Vermerk ”Nicht öffnen!“
Ausschreibung Grundstück Nachtragsiiquidation Gutow“ an den 
Nachtragsliquidator Herrn Nowak, Amt Güstrow-Land, Hasel-
straße 4 in 18273 Güstrow, zu richten. Werden mehrere Gebote 
abgegeben, behält sich der Nachtragsliquidator die Durchführung 
eines Angebotskiauseln, Steigerung Bieterverfahrens vor. die eine 
automatische des Kaufpreises beinhalten, sofern ein anderer Kauf-
interessent einen höheren Kaufpreis bietet, werden nicht gewertet.
Der Nachtragsliquidator behält sich das Recht vor, die Ausschrei-
bung ohne Angaben von Gründen jederzeit für ungültig zu erklären.

Güstrow, 01.03.2026
Nowak, Nachtragliquidator

Öffentliche Bekanntmachung  
der Gemeinde Zehna

Bekannt gemacht wird hiermit der Beschluss der Gemeindevertre-
tung Zehna vom 10.03.2026 (DS/16/26/006) über die Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 „Windpark Braunsberg“ der Gemeinde 
Zehna im Regelverfahren.
1.	 Die Gemeindevertretung beschließt für den in Anlage 1 

dargestellten Geltungsbereich, die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 „Windpark Braunsberg“ in der Gemein-
de Zehna im Regelverfahren. Das Plangebiet umfasst die 
Flächen der Gemarkung Braunsberg, Flur 2, Flurstücke 36 
und 39 und der Gemarkung Zehna, Flur 4, Flurstücke 88/2; 
und 95.

2.	 Ziel der Bauleitplanung soll sein, durch Festsetzung eines 
sonstigen Sondergebietes gemäß § 11 Abs. 2 Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) die Realisierung und den Betrieb 
eines Windenergieparks einschließlich der erforderlichen 
Nebenanlagen planungsrechtlich zu ermöglichen und die 
Erzeugung von umweltfreundlichem Windstrom zu sichern.

3.	 Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
ortsüblich bekannt zu machen.

4.	 Die gemäß § 3 Abs. 1 BauGB erforderliche frühzeitige Un-
terrichtung der Öffentlichkeit sowie die Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB werden nach den gesetzlichen Vorga-
ben von einem durch den Vorhabenträger beauftragten Pla-
nungsbüro vorbereitet und durchgeführt.

5.	 Die Gemeinde überträgt gemäß § 4 b BauGB zur Beschleu-
nigung des Bauleitplanungsverfahrens die Vorbereitung 
und Durchführung von Verfahrensschritten nach §§ 2a bis 
4a BauGB auf den Vorhabenträger. Dieser darf sich zur 
Erfüllung der Aufgabe eines in fachlicher sowie persönli-
cher Befähigung geeigneten Planungsbüros bedienen. Die-
ser muss die technischen Voraussetzungen zur Erstellung 
XPlanungskonformer Bauleitpläne/Flächennutzungspläne 
(XPlanGML muss mindestens in der XPlanung Version 5.2 
erzeugt werden) vorweisen können.

6.	 Mit einem städtebaulichen Vertrag wird die Gemeinde die 
Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maß-
nahmen, die Ausarbeitung der städtebaulichen Planung so-
wie des Umweltberichts, die Erschließung sowie die Durch-
führung des Ausgleichs im Sinne des § 1 a Abs. 3 BauGB 
durch den Vertragspartner auf dessen Kosten sichern.

Zehna, 01.04.2026

Fred Lange
Bürgermeister



Güstrow-Land	 – 8 –	 1. April 2026 | Nr. 04/2026

Bitte beachten Sie, dass der Termin für die Wasserzählerwechse-
lung an jeden Kunden auf dem Postweg zugesandt wird.
Bei Rückfragen erreichen sie uns unter unserer Servicenummer 
038461 5918 0.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Ihre EURAWASSER Nord GmbH

Regionale Schule mit Grundschule Zehna

Ausbildungsmesse  
der Regionalen Schule Zehna

Am 22.04.2026 öffnet die Regionale Schule Zehna in der Zeit 
von 09.00 - 12.00 Uhr wieder ihre Türen zur traditionellen 
Lehrstellenmesse, die in der Sporthalle stattfindet. Schüler 
und Schülerinnen der Schule sowie Interessierte und Gäs-
te können sich an diesem Vormittag zu vielfältigen Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Ausbildungsbereichen in unserer 
Region informieren und mit Firmen und Unternehmen ins 
Gespräch kommen. Auch Praktika können vereinbart und 
abgesprochen werden. Also vorbeischauen lohnt sich!

Schulsozialarbeit der Reg. Schule Zehna/Cathrin Hübbe

Zwei sensationelle Funde  
bei Müllsammelaktionen –  

die selbst den Fund im Neandertal  
alt aussehen lassen

Es klingt fast wie ein Märchen. Während einer kleinen Aktion 
am heutigen Tage, die traditionell jedes Jahr am Sonntag nach 
dem Frauentag stattfindet, wurden sensationelle Funde ge-
macht. Zum einenein Fund, der den berühmten Fund im Ne-
andertal übertreffen könnte – und zum anderen ein Champag-
ner aus einer untergegangenen Stadt. Doch dazu später mehr.

Die Müllsammelaktion der Jäger und Bauern des Bereiches 
Lüssow–Schwiesow–Mistorf/Siemitz bis Sarmstorf fand nun 
zum vierten Mal statt.
Die Vorbereitung war dieses Mal wirklich lang. Schon im ver-
gangenen Jahr wurden wir darauf hingewiesen, dass nicht alle 
Bescheid wussten. Doch diesmal sollte alles anders laufen. 
Ganze 365 Tage vorher wurde der Termin festgelegt. Sämtli-
che Dorf-Apps wussten Bescheid, Aushänge wurden gemacht 
und Nachrichten verteilt. Der Fehler vom vergangenen Jahr 
sollte sich diesmal nicht wiederholen.
Wie immer waren die Schwiesower die ersten im Rennen.
Aus Klein Schwiesow organisierte Kristine Appel sofort ihre 
Dorfgruppe, und aus Groß Schwiesow kam von Henning 
Dettmann prompt die Nachricht: „Alles klar, wir wissen Be-
scheid und sagen unseren Jungs Bescheid.“

Kontakt: Nachtragsliquidator Herr Nowak, Amt Güstrow-Land, 
Haselstraße 4, 18273 Güstrow Telefon: 03843/69 33 13, E-Mail: 
m.nowakamt-guestrow-land.de
Ausschreibung Homepage www.amt-guestrow-land.de
Die Ist auf der des Amtes Güstrow-Land: einsehbar!

Für die Störungsbeseitigung in der Trinkwasserversorgung 
und in der Abwasserentsorgung erreichen Sie uns:
EURAWASSER Nord GmbH
Am Heidekamp 9
18246 Bützow
Tel.: 038461/5918 0
Homepage: http://www.eurawasser-nord.de
E-Mail: info@eurawasser-nord.de

Wichtige Mitteilung  
zur Wasserzählerwechselung

EURAWASSER Nord GmbH
Am Heidekamp 9
18246 Bützow
Sehr geehrte Kunden,
im Monat April 2026 findet  
von Montag – Freitag, in der Zeit  
von 8:00 – 15:00 Uhr die Wechse-
lung der Wasserzähler nach Eichgesetz, in den nachfolgenden 
Ortslagen statt.

April 2026
18276 Lüssow (Gemeinde Lüssow)
18276 Hägerfelde (Gemeinde Gülzow-Prüzen)
18276 Wilhelminenhof (Gemeinde Gülzow-Prüzen)
18276 Sarmstorf (Gemeinde Sarmstorf)
Hierzu bitten wir, den Mitarbeitern der EURAWASSER Nord 
GmbH, den Zutritt zur Messeinrichtung zu gewähren. Die Mit-
arbeiter der EURAWASSER Nord GmbH sind mit einem Dienst-
ausweis ausgestattet.
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aus einer untergegangenen Stadt. Die Herkunft konnte schnell 
identifiziert werden: Es handelt sich um eine Sektflasche aus 
Bachmut in der Ukraine. „Krimskoye“ – das Jahr wird aktuell 
noch mit Experten ermittelt.
Die Stadt existiert heute in ihrer alten Form kaum noch – 
umso erstaunlicher, dass diese Flasche den Weg bis zu uns 
gefunden hat.
Die Flasche wurde selbstverständlich fachgerecht geborgen 
und befindet sich nun in sicherer Verwahrung. Es wird davon 
ausgegangen das diese demnächst für einige hunderttausend 
bei Sotheby’s in London versteigert wird.
Die Strenzer haben normalerweise einen gewissen Graus vor 
der Straße nach Neustrenz. Doch dieses Mal war es anders. 
Andre Schmidt führte die Strenzer auf die Buckelpiste Rich-
tung Neustrenz. Und siehe da – diesmal war er sogar der Erste 
am Sammelplatz.
Er berichtete, dass sie mit der Aktion sehr zufrieden seien. 
Außer einer größeren Stelle und ein paar kleineren Funden 
wurde tatsächlich sehr wenig Müll entdeckt. Besonders froh 
sind wir gemeinsam mit den Strenzern darüber, dass wir 
scheinbar den Müllberg dort Stück für Stück abbauen konn-
ten.
Und dann kam die große Überraschung.
Aus Sarmstorf hatten wir im Vorfeld wenig gehört. Es war 
nicht ganz klar, was die Sarmstorfer dieses Mal aufbieten 
könnten. Hinter der alten Bredentiner Hecke, zwischen dieser 
und Karow, herrscht manchmal etwas Stille im Informations-
fluss.
Doch die Überraschung war groß, als die Sarmstorfer an die-
sem Morgen kurz nach neun 47 Mitstreiter meldeten.
Die Sarmstorfer waren perfekt organisiert. Basierend auf dem 
Team der Feuerwehr und des Dorfvereins wurde alles zusam-
mengetrommelt. Drei Teams wurden ausgeschickt.
Als erstes traf Ralf Kwiatkowski von der Hecke an der Pan-
zerwiese ein. Er zeigte sich recht zufrieden und meldete „ein 
paar Pfunde wie immer“ – allerdings deutlich weniger als in 
den vergangenen Jahren.
Danach kam das Team zurück, das Richtung Bredentin ge-
sucht hatte. Auch dort gab es zwar noch den einen oder an-
deren Reifenschatz, aber insgesamt hielt sich die Menge in 
Grenzen.
Doch damit nicht genug: Die Sarmstorfer hatten sich anschlie-
ßend auch noch ihr gesamtes Dorf vorgenommen. Besonders 
die Kleinen wurden dabei als echte Spürhunde eingesetzt. In 
jede Ecke wurde gekrochen, unter jede Hecke geschaut – und 
so kam ein gehöriger Berg an Kleinstzeug zusammen, den vor 
allem die jüngsten Sarmstorfer zusammengetragen hatten.
Eine beeindruckende Entwicklung, die wir aus Sarmstorf se-
hen: Von 22 Personen im Jahr 2024 auf 47 Teilnehmer im Jahr 
2026 – also mehr als verdoppelt. Über solche Quoten würden 
manche DAX-Konzerne jubeln.
Am Ende zeigt sich wieder einmal: Der stetige Tropfen höhlt 
den Stein – oder in unserem Fall den Müllberg. Jahr für Jahr 
wird es ein kleines bisschen weniger. Das zeigt, dass sich die 
gemeinsame Aktion lohnt.
Wir sagen daher wieder einmal vielen Dank an alle 179 Hel-
ferinnen und Helfer.
Die nächste Müllsammelaktion findet wie immer am Sonntag 
nach dem Frauentag statt (außer es gilt die Kerstin-Beier-Re-
gel. Die besagt: Wenn der Frauentag auf einen Samstag fällt, 
dann ist die Müllsammelaktion erst am zweiten Sonntag nach 
dem Frauentag).

Weidmansheil
Mario Batarow

In der Gemeinde Schwiesow hat sich die Teilnehmerzahl vom 
vergangenen Jahr mit 24 Teilnehmern auf 31 in diesem Jahr 
erhöht. Eine wunderbare Quote – derzeit fast 10 % der Bürger 
der Gemeinde.
In Mistorf meldete sich Peter Huckstorf. Die Mistorfer 
starteten im Jahr 2024 mit drei Teilnehmern, im Jahr 2025 
mit zehn – und dieses Mal mit einem gewaltigen Heer von 
24 Mitstreitern.

Und so kam es denn auch:
Alle Wege wurden abgesucht. Peter Huckstorf konnte am 
Ende gar nicht mehr genau sagen, wo überall gesammelt wur-
de. Seine Antwort war schlicht: „Überall.“ In Goldewin wie 
immer Matthias Nickel als Federführer. Das kleine Heer zog 
zum sogenannten Fangstand. Doch sehr überraschend: Es war 
kaum noch Müll da. Die Sammelaktionen der letzten Jahre 
zeigen ganz offensichtlich Wirkung. Dieses Mal kamen sie 
mit mehr Teilnehmern als je zuvor. Tessa Weinhold und Paul 
Bruhs führten hier die Suchtrupps an. Mit schwerem Gerät 
– Traktor und zwei Teleskopladern – wurde ausgerückt. Und 
das alles mit 28 Teilnehmern. Eine große Mannschaft also – 
und genau diese führte schließlich auch zum Sensationstag.
Der Fund ist dem berühmten Neandertalfund durchaus 
gleichzusetzen. Dem leinen Petersjungen aus Siemitz ist es 
tatsächlich gelungen, ein Skelett mit Menschenknochen zu 
entdecken. Und es waren nicht nur irgendwelche Knochen.
Nach dem Fund des Schädels und einer etwas merkwürdigen 
Kieferform war für ihn sofort klar: Er hatte die Schlussfolge-
rung gezogen, die sonst nur große Forscher ziehen. Er horchte 
auf und rief laut: „Ich habe den Vogelmenschen gefunden!“ 
Endlich sind wir einen Schritt weiter. Wir haben möglicher-
weise die Verbindung zwischen Vögeln und Menschen ent-
deckt. Dieser Tag könnte in die Geschichte eingehen. Doch 
als wäre das noch nicht genug gewesen, hatte ein anderes, 
schwer ausgerüstetes Suchteam ebenfalls eine erstaunliche 
Entdeckung gemacht.
In Lüssow teilt sich das Team traditionell in zwei Gruppen: 
ein nördliches Team, geführt von Kerstin Beier von der Schu-
le mit 11 Teilnehmern, und ein südliches Team unter Andreas 
Möller Richtung Schleuse.
Das Nordteam stieß dann auf die nächste Sensation. Auch hier 
war es wieder ein junger Rotzlöffel – ein echter Bauernbengel 
– der den entscheidenden Fund machte. Zwischen den Wegen 
am Bauernsee lag eine ungeöffnete Champagnerflasche.
Und nicht irgendeine. Eine vollständig verschlossene Flasche 
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Jahrhunderte alte Schätze und Gebrauchsgegenstände liegen in 
unseren Böden verborgen. Archäologen des Landesamtes für Kul-
tur- und Denkmalspflege M-V erkunden, sammeln und erforschen 
diese. Dabei werden sie von rund dreihundert ehrenamtlichen 
BodendenkmalpflegerInnen unterstützt. In unserer Region ist 
Dr. Friedhelm Zedler als Ehrenamtler unterwegs, um die ver-
borgenen Gegenstände ans Licht zu holen. Seit dem Einsatz von 
Metalldetektoren konnten in den vergangenen Jahren u. a. viele 
bronzezeitliche Objekte geborgen werden. Über diese spannende 
Tätigkeit hat Dr. Zedler am 20. Februar 2026 im Gemeindehaus 
Prüzen einen Vortrag gehalten.
Schwerpunkte seines Vortrages waren:
•	 Das Denkmalschutzgesetz
•	 Wie wird man ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger?
•	 Welche technischen Hilfsmittel werden gebraucht?
•	 Vorstellung eigener Funde und „Geschichten“ dazu
U.a. wurden verschiedene Beiltypen der Bronzezeit vorgestellt 
und deren handwerkliche Entwicklung erläutert.

� Foto: Dr. oec. Friedhelm Zedler

Mehr als 40 Zuhörerinnen und Zuhörer waren an dem Abend 
aus den umliegenden Dörfern der Gemeinde Gülzow-Prüzen ge-
kommen.
Die Veranstaltung kam so gut bei den Bürgern an, dass eine 
Fortsetzung bzw. ein erneuter Vortrag über weitere Funde nicht 
auszuschließen sind.
Vielen herzlichen Dank an Dr. Zedler und an das Team des Dorf-
gemeindehauses Prüzen, die sich um das Wohlergehen der Gäste 
kümmerten. So blieb dieser Abend für viele eine interessante 
Begegnung mit den Bodendenkmalen unserer Gegend und das 
Wiedersehen untereinander.

Text u. Fotos: Dr. Friedhelm Zedler/Angela Hoffmann

Feier des Internationalen Frauentags  
im Gutshaus Groß Upahl

Motocross-Rennen lockt  
am 1. Mai nach Groß Schwiesow

Der Geruch von Benzin in der Luft, aufheulende Motoren und span-
nende Zweikämpfe. Am 1. Mai 2026 wird es in Groß Schwiesow 
wieder laut. Der MSC Groß Schwiesow lädt traditionell zu seinem 
Motocross-Rennen ein und erwartet Teilnehmer aus der Region und 
darüber hinaus. Los geht es am Vormittag: Das Training beginnt ge-
gen 8:30 Uhr, bevor ab etwa 12:30 Uhr die ersten Rennläufe starten.
Gefahren wird in mehreren Klassen. In der 85ccm-Klasse ge-
hen vor allem junge Nachwuchstalente mit Maschinen bis 85 
Kubikzentimeter an den Start, welche für viele der Einstieg in 
den Motocross-Sport ist. Die 125ccm-Klasse richtet sich an Ju-
gendliche, die bereits mit mehr Leistung unterwegs sind. In der 
MX2-Klasse messen sich routinierte Motorsportler auf leistungs-
starken Maschinen. Vervollständigt wird das Programm durch 
die MX5-Klasse, in der erfahrene Teilnehmer im etwas höheren 
Alter an den Start gehen.
Für Zuschauer bietet der Renntag einiges: Entlang der Strecke 
lässt sich das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen. Auch wer 
bisher wenig Berührung mit Motocross hatte, bekommt schnell 
ein Gefühl dafür, wie viel Technik, Kontrolle und körperlicher 
Einsatz hinter dem Sport steckt. Viele Besucher nutzen den 1. Mai 
zudem für einen Ausflug nach Groß Schwiesow und verbinden den 
Feiertag mit spannenden Rennen und geselligem Beisammensein.
Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Neben Softgetränken und 
Bier gibt es Leckeres vom Grill
sowie eine Auswahl an Kuchen. Der Eintritt beträgt 10 Euro für 
Erwachsene und 5 Euro für Kinder.
Der MSC Groß Schwiesow freut sich auf zahlreiche Gäste und 
einen abwechslungsreichen Renntag.

Elisa Kiel

Vortrag im Gemeindehaus Prüzen  
am 20. Februar 2026
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Die Veranstaltung lockte zahlreiche Gäste an und bot ein reich-
haltiges Buffet mit einer Vielzahl von köstlichen Speisen, die für 
jede Geschmacksrichtung etwas bereithielten. 

      

Von frischen Obstplatten über herzhafte Brötchen bis hin zur 
deftigen Soljanka – das Buffet ließ keine Wünsche offen.
Um das Frühstück noch besonderer zu gestalten, erhielt jede Frau 
von Frau Klee, die gute Seele des Hauses und Organisatorin ge-
meinsamer Aktivitäten, eine Nelke als Symbol der Wertschätzung 
und Solidarität. Diese kleine Geste sorgte für strahlende Gesichter 
und war auch gleichzeitig ein liebevoller Dank für alle fleißigen 
Frauen, die diesen Tag so besonders gemacht haben mit ihrer Hilfe 
für das köstliche und vielfältige Buffet und ihrer freundlichen 
Ausstrahlung.
Das Frauentagsfrühstück war ein voller Erfolg und zeigte ein-
drucksvoll, wie wichtig Gemeinschaft und gegenseitige Wert-
schätzung sind.

Text & Bilder Angela Hoffmann

Am 8. März feierte das Gutshaus Groß Upahl den Internationalen 
Frauentag mit einem festlichen Event, das Frauen aus der Region 
zusammenbrachte und ihnen eine unvergessliche Zeit bot. Bereits 
beim Eintreffen wurden die Gäste von einem herzlichen Empfang 
begrüßt und konnten sich auf ein köstliches Buffet freuen.

      

Die Tafel war reich gedeckt mit einer verführerischen Auswahl 
an Kuchen und Torten, die in liebevoller Handarbeit zubereitet 
wurden. Dazu gab es eine Vielzahl von Getränken – vom aro-
matischen Kaffee über erfrischenden Tee bis hin zu spritziger 
Bowle und prickelndem Begrüßungssekt. Die herrschaftlichen 
Tischkreationen, geschmückt mit bunten Frühlingsblumen und 
elegantem Kaffeegeschirr, schufen eine stimmungsvolle Atmo-
sphäre, die zum Verweilen einlud.
Nach dem reichhaltigen Kuchenbuffet hatten einige Frauen die Ge-
legenheit, das großzügige Gutshausgelände mit dem angrenzenden 
Park und die Tierställe zu erkunden, denn die beiden Gutsherren, 
Rene Henze & Patrick Martin sind begeisterte Landschaftsgärtner 
und Tierzüchter.
Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war die Besichtigung der 
neu gestalteten Ferienräume im Gutshaus. Diese bieten eine ideale 
Möglichkeit für einen entspannten und herrschaftlichen Urlaub auf 
dem Gutshof, fernab vom hektischen Alltag. Die stilvollen Räume 
sind sowohl modern als auch charmant eingerichtet und laden 
dazu ein, die Ruhe und den Luxus des Landlebens zu genießen.
Insgesamt war die Feier im Gutshaus Groß Upahl eine gelungene 
Hommage an den Internationalen Frauentag, die nicht nur mit 
kulinarischen Köstlichkeiten, sondern auch mit inspirierenden 
Begegnungen und herrlicher Natur aufwarten konnte. Die Teil-
nehmerinnen verließen das Event nicht nur mit vollen Bäuchen, 
sondern auch mit Glücksmomenten und neuen Eindrücken.
Wer all das auch mal erleben möchte ist herzlich eingeladen die 
entspannte Atmosphäre und die köstlichen Speisen zu genießen. 
Von Freitag bis Sonntag hat das Gutshaus Café von 12 bis 16 Uhr 
geöffnet, danach besteht die Möglichkeit ab 17 Uhr auf Anfrage 
ein Abendessen zu genießen. Um sicherzustellen, dass jeder Platz 
findet, wird unbedingt eine Reservierung (Tel. 017623872059 
auch per WhatsApp) empfohlen. Kommen Sie vorbei und lassen 
Sie sich verwöhnen!

Text & Bilder: Angela Hoffmann

Frauentagsfrühstück:  
Ein Fest der Vielfalt und des Miteinanders

Am 11. März fand im Dorfgemeinschaftshaus Prüzen (Gemeinde 
Gülzow-Prüzen) ein ganz besonderes Frauentagsfrühstück statt, 
das Frauen jeden Alters zusammenbrachte, um den Internationalen 
Frauentag gebührend zu feiern.
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Einladung
Im Rahmen der Reihe „Gespräche am Kamin“ findet die nächste 
Veranstaltung statt.

Termin: Montag, den 20.04.2026

Uhrzeit: 19.00 Uhr

Ort: Begegnungsstätte „Alter Dorfkrug“

Lohmen Dorfstr. 23

Thema: „Archäologische Schätze aus dem Umland von  
Lohmen - gefunden und vorgestellt von Dr. oec. Fried-
helm Zedler“

Anmeldungen bitte telefonisch unter: 038458 20040 oder per 
Mail: Lohmen-Herz-Mecklenburg@t-online.de

Der neue Veranstaltungsflyer  
für GülzowPrüzen ist da!

� Foto: Gesamt-Layout und Umsetzung Amelie Fahning

Wie in den vorangegangenen Jahren haben auch 2026 alle 
Haushalte der Gemeinde einen Veranstaltungsflyer erhalten. Er 
weist auf die Höhepunkte des Jahres hin. Kaffeenachmittage, 
Aktivitäten der Feuerwehren oder Dorffeste, für jeden sollte 
etwas dabei sein. Ein QR-Code führt zur GülzowPrüzen App, 
die unter „Events“ auf alle Veranstaltungen mit Anfangszeiten 
aufmerksam macht. Die App, die es seit über einem Jahr in der 
Gemeinde gibt, kann von allen Bürgerinnen und Bürgern kos-
tenlos genutzt werden. Dadurch ist eine schnelle Information z. 
B. über Neuigkeiten (News) und Termine (Events) möglich. Au-
ßerdem informiert die App u. a. über Kontaktdaten zum Bauhof, 
zur Bürgermeisterin oder zum Amt Güstrow-Land.

Amelie Fahning hat ab diesem Jahr die Erstellung des Veran-
staltungskalenders und des Flyers übernommen. Sie und die an-
deren Mitglieder des Kultur- und Sozialausschusses sorgten für 
die Verteilung.

Text: Dr. Harriet Gruber,  
Vors. d. Kultur- und Sozialausschuss d. Gemeinde

Kaffeenachmittag in Klein Upahl

Am 02.04.2026, um 15.00 Uhr findet der 
nächste gemütliche Kaffeenachmittag 
mit selbstgebackenem Kuchen im Ge-
meindezentrum statt.
Interessierte Klein Upahler, Bekannte 
und Freunde sind herzlich dazu eingela-
den. Nehmen Sie sich Zeit für Gespräche 
oder einfach mal, um Ihre Nachbarn zu treffen. Auch Karten- und 
Brettspiele stehen bereit.
Herzlichst

Ihre Andrea Bornemann
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  Aufruf zum        

 
      & Umwelttag 

 

Treffpunkte sind:  
 

 Schule) Lohmen  für die Mitglieder der                                                        
                                 Freiwilligen Feuerwehr   und des   SV 90 Lohmen. 
 

  für die Mitglieder des Kulturvereins Lohmen. 
 
Touristinformation  Lohmen  für die Einwohner von Lohmen,  

                              dem Hegering Lohmen und Grundschülern von Zehna 
 

  für die Einwohner von Oldenstorf. 
 

    für die Einwohner von Gerdshagen  
 
Wenn möglich, bitte Arbeitsgeräte (Harken, Schaufeln, Straßenbesen etc.) 
mitbringen. 
 
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass unsere Gemeinde sauberer und schöner 
wird.    

Die Gemeindevertretung Lohmen, der Lohmener 
Kulturverein, der SV 90 Lohmen und der Hegering 
Lohmen rufen alle Einwohner der Gemeinde zur 
Teilnahme am großen Frühjahrsputz auf.  

Sonnabend, den 11.April 2026  
        von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
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Sarmstorf feiert 100 Jahre Feuerwehr – Höhepunkt im Veranstaltungsjahr 2026
Die Gemeinde Sarmstorf blickt im Jahr 2026 auf ein besonderes 
Ereignis: Am 05. September 2026 feiern wir das 100-jährige 
Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Sarmstorf – ein Meilen-
stein, der die Geschichte, den Zusammenhalt und das Engagement 
unseres Dorfes in einzigartiger Weise widerspiegelt. Das Fest 
beginnt um 14:00 Uhr am Dorfteich in Sarmstorf und wird 
gemeinsam mit der Feuerwehr, dem Förderverein der Gemeinde 
und vielen Unterstützern vorbereitet.
Die Freiwillige Feuerwehr Sarmstorf wurde vor einem Jahrhundert 
gegründet, um den Menschen in unserer Gemeinde Schutz und 
Hilfe zu bieten. Seitdem prägt sie das öffentliche Leben, steht in 
Notlagen verlässlich bereit und ist zugleich ein sozialer Mittelpunkt 
– für Jung und Alt, für Tradition und Zukunft. Generationen von 
Kameradinnen und Kameraden haben diesen Dienst getragen und 
weiterentwickelt. Ihnen allen gilt unser großer Dank.

erstes Feuerwehrfahrzeug der Gemeinde� Foto: Danny Drews

Für das Jubiläumsfest laufen die Vorbereitungen bereits auf 
Hochtouren. Ein abwechslungsreiches Programm, gestaltet von 
der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr sowie dem 
Förderverein der Gemeinde, wird den Tag zu einem besonde-
ren Erlebnis machen. Geplant sind Vorführungen, Aktionen für 
Kinder und Familien, Begegnungen mit aktiven und ehemaligen 
Feuerwehrmitgliedern sowie ein geselliges Beisammensein bis 
in die Abendstunden. Das Fest soll ein Tag für alle werden – für 
Einwohnerinnen und Einwohner, für Gäste aus nah und fern und 
für alle, die sich mit Sarmstorf verbunden fühlen. Höhepunkt 
des Festes wird ein großer Festumzug sein, bei dem zahlreiche 
Feuerwehrfahrzeuge aus verschiedenen Jahrzehnten – von 
historischen Modellen bis hin zu modernen Einsatzfahrzeu-
gen – zu sehen sein werden. Dieser Umzug soll die Entwicklung 
der Feuerwehr eindrucksvoll sichtbar machen und zugleich ein 
Zeichen der Wertschätzung für alle aktiven und ehemaligen Ka-
meradinnen und Kameraden setzen.
Wer das Jubiläum und die Arbeit der Feuerwehr mit einer 
Geldspende unterstützen möchte, kann dies direkt über die 
folgende IBAN des Amtes Güstrow-Land tun: DE41 1305 0000 
0620 0012 08 Verwendungszweck: „Spende Gemeinde Sarm-
storf – Dorffest 100 Jahre Feuerwehr“ - Wir danken herzlich für 
jede Unterstützung, die dazu beiträgt, dieses besondere Jubiläum 
würdig zu gestalten.

Rund um dieses Jubiläum und über das Jahr 2026 hinweg finden 
zahlreiche weitere Veranstaltungen statt, die das lebendige Mitei-
nander in Sarmstorf und Bredentin widerspiegeln. Dazu gehören 
unter anderem die Kaffeetafel zum Frauentag am 08. März, das 
Einweihungsfest des Spielplatzes am 30. Mai, das Spielplatzfest 
in Bredentin am 23. August, die Eröffnung des Windparks 
am 19. September, der Laternenumzug am 30. Oktober sowie 
die traditionellen Weihnachtsveranstaltungen im Bredentiner 
Speicher im November und Dezember.

Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, gemein-
sam mit uns dieses besondere Jahr zu feiern. Das Jubiläum der 
Feuerwehr bietet die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen, 
die Geschichte unseres Dorfes lebendig werden zu lassen und 
neue Begegnungen zu schaffen. Alle Generationen dürfen sich 
auf ein buntes Rahmenprogramm freuen, das Spiel, Spaß und 
Gemeinschaft verbindet.
Die Gemeinde Sarmstorf dankt allen Mitwirkenden, Unterstützern 
und Engagierten, die dieses Fest und das gesamte Veranstaltungs-
jahr möglich machen. Wir freuen uns auf ein gelungenes Jubiläum 
und ein Jahr voller Begegnungen.

Kim Julian Giese

Die nächste Ausgabe „Amtskurier Güstrow-Land“

erscheint am Mittwoch, dem 06. Mai 2026.

Redaktionsschluss ist am Freitag, dem 17. April 2026.
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18.04.2026
13:30 Uhr Waldbaden unter dem Motto  

„Aufblühen im Wald“
Dauer ca. 2,5 – 3 h, 30 €
Anmeldung und nähere Infos bei Grit Lück, 
Tel.: 0152/28987564

24.04.2026
17:00 Uhr Waldbaden trifft Qigong

Dauer 1 h, 10 €
Anmeldung und nähere Infos bei Grit Lück, 
Tel.: 0152/28987564

25.04.2026
08:30 Uhr Frühjahrsputz „Schöner Sportplatz“
30.04.2026
17:00 Uhr Waldbaden trifft Qigong

Dauer 1 h, 10 €
Anmeldung und nähere Infos bei Grit Lück, 
Tel.: 0152/28987564

Gemeinde Gülzow-Prüzen
04.04.2026
18:00 Uhr Osterfeuer siehe Plakat auf Seite 11

FFW Gülzow
18:00 Uhr Osterfeuer

FFW Karcheez
05.04.2026
10.00 – 15:00 Uhr Osterbrunch

22,50 € pro Person
Reservierung unter 0176/2387256 bei Patrick

18:30 Uhr Osterfeuer
Gutshaus Groß Upahl

06.04.2026
15:30 Uhr Bastel- und Kreativtreff – Ostern

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
14.04.2026
15:30 Uhr Bastel- und Kreativtreff –  

Tulpen aus Krepppapier
Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10

18.04.2026
10:00 – 17:00 Uhr Schwarz/Weiß-Fotoausstellung -  

Eindrücke ferner Länder
Eintritt: 2,50 € pro Person
Ab 10:00 Uhr Frühjahrsflohmarkt am Gutshaus 
Groß Upahl
Standgebühren entfallen
Anmeldung unter 0176/3872059 bei Patrick

22.04.2026
10:00 Uhr Kräutersammlung & Verkostung

Dorfgemeinschaftshaus Prüzen, Kapellenweg 2
26.04.2026
11:00 Uhr Anangeln

Krebssee
29.04.2026
15:00 Uhr Seniorennachmittag (Kaffeenachmittag)

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
30.04.2026
20:00 Uhr Tanz in den Mai

Buffet und Feuerwerk
49,00 € inkl. Begrüßungssekt und Buffet
Reservierung unter 0176/23872059 bei Patrick

01.05.2026
14:30 Uhr Dorffest Groß Upahl am Gutshaus

Spaß für Groß und Klein
Schwein am Spieß, Waffeln, Getränke
Kuchenwettbewerb
Anmeldung unter 0176/3872059 bei Patrick

04.05.2026
16:00 Uhr Kinder- und Jugendtreff

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
jeden Montag
17:00 – 18:00 Uhr Fußball für Schulkinder

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10

Wir gratulieren den Jubilaren  
im Monat April 2026

Liebe Jubilare,
zu Ihrem Ehrentag möchte wir Ihnen unsere herzlichsten 
Glückwünsche aussprechen.
Wir wünschen Ihnen Gesundheit und Freude im Kreise Ihrer 
Gäste, angenehme Momente und schöne Erlebnisse, die Ihnen 
lange in Erinnerung bleiben werden.

Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
der amtsangehörigen Gemeinden
des Amtes Güstrow-Land

Kulturnachrichten April 2026
Wo ist wann was los?

Gemeinde Glasewitz

02.04.2026
18:00 Uhr Osterfeuer

Foto: Marina Lohrbach - stock.adobe.com
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jeden Mittwoch
17:00 – 18:00 Uhr Büchertauschecke, in jeder „geraden“  

Kalenderwoche
Gemeindezentrum

jeden Samstag
09:00 Uhr Walking
14:00 Uhr Bogenschießen

Treff am Gemeindezentrum

Information
Das Gemeindezentrum in Klein Upahl kann für Veranstaltungen 
aller Art gemietet werden. Es ist für Veranstaltung bis zu 60 Personen 
geeignet. Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, können Sie 
eine E-Mail an folgende Adresse schicken: schulz.carola.68@gmail.
com. oder unter www.klein-upahl.com reinschauen.

Gemeinde Lohmen
02.04.2026
19:00 Uhr Brauchtumsfeuer

Am Sportpark
11.04.2026
09:00 – 12:00 Uhr Frühjahrsputz in der Gemeinde & Umwelttag 

des Hegerings Lohmen mit der Grundschule 
Zehna
Siehe Plakat auf Seite 13

09:00 – 12:00 Uhr Frühjahrsputz auf dem Friedhofsgelände 
Lohmen
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lohmen

20.04.2026
19:00 Uhr „Gespräche am Kamin“

„Alter Dorfkrug“
Siehe Artikel auf Seite 12

24.04.2026
10:00 – 12:00 Uhr „Tag des Baumes“

an der Kita Lohmen
siehe Plakat auf Seite 13

25.04.2026
10:00 – 17:00 Uhr XVI. Mecklenburger Schafschurfest
20:00 Uhr Tanz in der Festscheune

Siehe Plakat auf Seite 13
jeden Montag
19:00 Uhr Training und Ligaspiele Tischtennis

„Alter Dorfkrug“
jeden Dienstag
19:00 – 20:00 Uhr Frauensport

„Alter Dorfkrug“
jeden Mittwoch
15:00 – 17:00Uhr Bücherstube geöffnet

„Alter Dorfkrug“
19:00 Uhr Training und Ligaspiele Tischtennis

„Alter Dorfkrug“
jeden Donnerstag
19:00 – 21:00 Uhr Yoga

„Alter Dorfkrug“
jeden Freitag
17:00 – 18:30 Uhr Lohmener Tanzgruppe „CCB“

Festscheune
Vorankündigungen
17.05.2026
15:00 Uhr Weltmuseumstag, Eröffnung der Sommersai-

son im Speicher
20.05.2026

Seniorenfahrt der Gemeinde Lohmen

Gemeinde Lüssow
jeden Montag
19.00 Uhr Volleyball

Treffpunkt: Sporthalle
jeden Mittwoch
19:30 Uhr Bauch-Beine-Po

mit Kerstin Beier
Sporthalle

jeden 2. Montag
14:00 – 16:00 Uhr SilverSurfer – kostenloser Smartphone-Kurs

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
jeden 3. Montag
14:00 – 16:00 Uhr SilverSurfer – kostenloser Smartphone-Kurs

Dorfgemeinschaftshaus Prüzen, Kapellenweg 2
jeden Dienstag Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
17:00 – 19:00 Uhr Tischtennis für Kids (ab 9 Jahre)
19:00 – 22:00 Uhr Tischtennis-Training

Gülzower Sportverein
jeden Mittwoch Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
08:30 - 09:30 Uhr Seniorensport Fit bis 100
16:30 - 17:30 Uhr Kindersport für alle Kleinen von 3 bis 6 Jahren
19:00 - 20:00 Uhr Fitness für jedermann von Aerobic bis Zirkel-

training
Kursplan unter: www.guelzower-sportverein.
de/fitnessgruppe/

jeden Donnerstag
19:00 – 22:00 Uhr Tischtennis – Mannschaftstraining

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
jeden Freitag
18:00 – 21:00 Uhr Darts

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestr. 10
jeden Sonntag
09:30 – 11:30 Uhr Fußball mit den Freizeitkickern

Sport- und Kulturtreff Gülzow, Seestraße 10
Alle geplanten Veranstaltungen der Gemeinde Gülzow-Prüzen 
finden Sie unter:
https://www.amt-guestrow-land.de/gemeinden/veranstaltungen/
veranstaltungen-guelzow-pruezen.html

Information
Die Räume des Sport- und Kulturtreffs in Gülzow können für 
Sport- bzw. Veranstaltungen aller Art gemietet werden. Wenn Sie 
Interesse an der Anmietung haben, wenden Sie sich bitte an den 
Bauhof, Tel.: 0160/2301123 oder per Mail: deinbauhof@gmail.com.
Das Gemeindehaus Prüzen kann für Veranstaltungen aller Art 
gemietet werden. Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, 
wenden Sie sich bitte an Frau Klee, Tel.: 038450 20547.
Entsprechendes Geschirr und Einrichtung sind in beiden Häusern 
vorhanden. Weitere Informationen finden Sie in den Benutzungs- 
und Entgeltordnungen beider Häuser unter www.amt-guestrow-
land.de/ortsrecht.

Gemeinde Gutow

02.04.2026
17:00 Uhr Osterfeuer

Dorfplatz hinter der Feuerwehr
jeden 3. Dienstag
16:00 – 18:00 Uhr Sprechstunde der Bürgermeisterin

Dorfbegegnungsstätte „Mühle“
jeden 3. Dienstag
16:00 – 17:00 Uhr Sprechstunde der Wohnungsverwaltung

Dorfbegegnungsstätte „Mühle“
jeden Mittwoch
18:00 – 19:00 Uhr Frauensport mit Uta

Saal in Ganschow
19:30 - 21:00 Uhr Line Dance-Training

Vereinssaal Ganschow
Gemeinde Klein Upahl

02.04.2026
15.00 Uhr Kaffeenachmittag

Gemeindezentrum
02.05.2026
12:00 Uhr Feuerwehrwettkampf

Siehe Artikel auf Seite 12
jeden 1. Dienstag
18:00 – 19:00 Uhr Sprechstunde der Bürgermeisterin

Gemeindezentrum
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jeden 1. Dienstag
15:00 - 18:00 Uhr Bibliothek und Spielenachmittag

Kornspeicher Kirch Kogel

Der „Kornspeicher“ in Kirch Kogel kann für Veranstaltungen 
aller Art gemietet werden.
Wenn Sie Interesse an der Anmietung haben, können Sie sich 
unter kornspeicher-kirch-kogel@hotmail.de melden.

Gemeinde Sarmstorf

13.04.2026
14:00 – 16:00 Uhr Senioren Kartenspielrunde

Feuerwehrgebäude
27.04.2026
14:00 – 16:00 Uhr Senioren Kartenspielrunde

Feuerwehrgebäude
jeden 1. Donnerstag
17:00 – 18:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde

Feuerwehrgebäude
oder nach Vereinbarung

Vorankündigung
30.05.2026
10:00 Uhr Einweihung Spielplatz „An der Mühle“  

mit Spielstationen
Spielplatz an der Mühle

Gemeinde Zehna
01.05.2026
10:30 Uhr Maibaum aufstellen

Siehe Plakat auf Seite 15
jeden Montag
19:30 – 21:00 Uhr Tischtennis/Federball

Sporthalle Zehna
jeden Dienstag
17:30 – 18:30 Uhr Frauensport
18:45 – 19:45 Uhr Frauensport

Sporthalle Zehna

Gottesdiensttermine April 2026

Ev.-Luth. Kirchengemeinde Witzin

02. April Do. 18:00 Uhr Sederfeier  
Beth-Emmaus in Loiz

03. April Fr. 10:00 Uhr Gottesdienst am Karfreituag  
mit Abendmahl mit Pastor  
Sauermann, Kirche Witzing

05. April So. 10:00 Uhr Oster-Gottesdienst mit Pastor 
i.R. Sieghard Reiter, Kirche 
Witzin

19. April So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Dörte Petzold, 
Kriche Witzin

22. April Mi. 15:00 Uhr Kinderkirche für 3-6-Jährige mit 
Gemeindepädagogin Elisabeth 
Krützmann, Pfarrhaus

25. April Sa. 19:00 Uhr Spiele-Abend für Erwachsene 
mit Helga & Stephan im  
Jugendkeller

26. April So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Dörte Petzold, 
Kirche Witzin

03. Mai So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Partorin i.R. 
Gretel von Holst aus Güstrow, 
Kirche Witzin

10. Mai So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  
mit Pastor Sauermann,  
Kirche Witzin

jeden Freitag
19.00 Uhr Volleyball

Treffpunkt: Sporthalle

Gemeinde Mühl Rosin
03.04.2026
18:00 Uhr Osterfeuer

Herrenhaus Koitendorf
11.04.2026
09:30 Uhr Frühjahrsputz im und um ś Bootshaus

Bootshaus Mühl Rosin
16.04.2026
19:00 Uhr IG Natur

Bibliothek & historisches Archiv
19.04.2026
17:00 Uhr Borwin-Chor

Kirche Kirch Rosin
Siehe Plakat auf Seite 13

21.04.2026
16:00 – 19:00 Uhr DRK-Unterricht: außergewöhnliche Notfälle, 

persönliche Notfallversorgung, erkennen eige-
ner Stresssensoren, mindestens 8 Teilnehmer
Anmeldung bei Frau Hintze 01520/2552656 
oder Frau Bornholdt
03843/840096 bis 10.04.2026
Neue Schule

24.04.2026 Freizeittreff
17:00 – 23:00 Uhr Jugendclub
25.04.2026
15:00 Kraftdreikampf 1. Bundesliga

Sporthalle
29.04.2026
15:00 Uhr Kreativtreff – Kräutersammlung

Bibliothek & historisches Archiv
jeden Montag
14:00 Uhr Wandergruppe

Treffpunkt: Mühlenbacher Landmarkt, bei 
jedem Wetter

17:15 – 18:15 Uhr Line Dance-Anfängergruppe
Sporthalle

18:30 – 20:00 Uhr Line Dance
Sporthalle

jeden Dienstag
17:00 - 19:00 Uhr Dienstagsmaler

Neue Schule
jeden Mittwoch
15:00 – 17:00 Uhr Bibliothek & historisches Archiv

Neue Schule, außer am letzten Mittwoch im 
Monat

18:45 – 19:45 Uhr Zumba-Kurs
Sporthalle

jeden letzten Mittwoch
15:00 – 17:00 Uhr Treffen der Kreativ-Gruppe sowie Interes-

sierte
Bibliothek

jeden Donnerstag
17:00 – 18:00 Uhr Bürgermeistersprechstunde

Neue Schule
jeden 2. Donnerstag
18:00 Uhr IG Foto

Bibliothek & historisches Archiv (Neue Schule)
Weitere aktuelle Infos finden Sie in den Schaukästen der Gemeinde 
bzw. Aktualisierungen unter www.muehlrosin.de auf Facebook 
und auf Twitter sowie über die Stadt Land Funk-App.

Gemeinde Reimershagen

Wat löppt in de Gemeen Rei-
mershagen? - Hier ist der Kul-
turbote für Reimershagen, Groß 
Tessin, Rum Kogel, Kirch Kogel 
und Suckwitz.
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14:00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Tors-
ten Heinisch,  
Dorfkirche Karcheez

11. April Sa. 14:00 Uhr Im Gespräch – Ankommen,  
Austauschen, Auftanken mit  
Prädikant Glenn Kobarg,  
Pfarrhaus Tarnow

18. April Sa. 17:00 Uhr Feuer & Flamme Andacht an der 
Feuerschale mit Pastorin Johanna 
Levetzow, Badestelle am Bolzsee 
bei Oldenstorf

19. April So. 10:00 Uhr Gottesdienst in der Stiftskirche 
Bützow mit Pastor Dr. Michael 
Fiedler, Stiftskirche Bützow

14:00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Dr. Mi-
chael Fiedler,  
Kirche Baumgarten

25. April Sa. 14:00 Uhr Im Gespräche Ankommen,  
Austauschen, Auftanken  
Mit Prädikatn Glenn Kobarg,  
Arche Katelbogen

26. April So. 10:00 Uhr Gottesdienst mit den Lektoren 
Anke & Christian Thode,  
Stiftskirche Bützow

03. Mai So. 10:00 Uhr Regionaler Gottesdienst mit 
Kantate mit dem Schwaaner Po-
saunenchor & Chören der Region 
mit Pastor Wulf Schünemann

06. Mai Mi. 18:00 Uhr Feier-Abend-Mahl mit Prädikant 
Torsten Heinisch, Stiftskirche 
Bützow

Programm im Neuen Haus
Dorfstraße 45, 18276 Zehna (nicht barrierefrei)
Montag 18:00 bis 19:00 Uhr Nähkurs (alle 14 Tage)
Dienstag 13:00 bis 15:00 Uhr Christenlehre
Mittwoch 13:00 bis 15:00 Uhr lebenspraktisches Lernen und 

werkeln in der Holzwerkstatt
Donnerstag 13:00 bis 15:00 Uhr Zirkus AG und Töpfern für 

Jugendliche (im Wechsel)
15:00 bis 18:00 Uhr Offenes Café für Gäste
18:00 bis 19:00 Uhr Gitarrenunterricht für jung  

und alt

Komm vorbei oder melde dich bei Ruth Wossidlo unter der 
01517/5086221.

Das Projekt „MiteinanderWir“  
der Ev.-Luth. Kirchengmeinde Lohmen

Gemeinsames Fastenbrechen
Am 26. März 2026 hat uns Zeyneb Babayigit mit ihrer Familie 
und ihren Freunden zum gemeinsamen Fastenbrechen einge-
laden. Das Fastenbrechen ist eine wichtige Tradition im Islam. 
Während des Ramadan fasten Musliminnen und Muslime von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Der Fastentag endet mit 
dem Fastenbrechen. Das Fastenbrechen heißt auf arabisch Iftar. 
Über 60 Menschen sind zum Iftar im Alten Tanzsaal in Lohmen 
zusammengekommen und konnten türkische Speisen, anregende 
Gespräche und tolle Begegnungen erleben. Zum Iftar werden im 
Islam auch nicht-muslimische Familienmitglieder, Nachbar:innen 
und Freund:innen eingeladen. Das gemeinsame Fastenbrechen 
stärkt Freundschaften, fördert die Gemeinschaft und stiftet ge-
sellschaftlichen Frieden.
Wir bedanken uns bei Zeyneb, ihrer Familie und ihren Freun-
den für diesen großartigen Abend, ihre Gastfreundschaft und 
die Einladung.

jeden  
Dienstag

14:00 – 
16:00 Uhr

Jugendkeller ab 1. Klasse

jeden  
Mittwoch

09:00 – 
10:00 Uhr

gemeinsames Bibellesen  
bei Familie Petzold

18:00 – 
18:30 Uhr

Beten in der Witziner Kirche

jeden  
Donnerstag

14:00 – 
16:00 Uhr

Jugendkeller ab 3. Klasse

jeden  
Freitag

14:00 – 
14:30 Uhr

Jugendkeller ab 1. Klasse

14:30 – 
16:00 Uhr

EC Pfadfindergruppe 1. - 5. 
Klasse

19:00 – 
21:00 Uhr

Teenie-Abend ab 12 Jahre

Ev.-Luth. Kirchengemeinde  
Lüssow-Parum und Schwaan

02. April Do. 17:00 Uhr Gottesdienst zum Gründonners-
tag, Kirche Parum

19:00 Uhr Auszeit für Frauen,  
Pfarrhaus Schwann

jeden  
Mittwoch

09:30 Uhr Krabbelfrühstück,  
Pfarrhaus Schwaan

19:00 Uhr Chorprobe, Pfarrhaus Schwaan
jeden  
Donnerstag

14:00 Uhr Pfarrhoftreff, Pfarrhaus Schwaan

18:30 Uhr Probe des Posaunenchors,  
Pfarrhaus Schwaan

Ev.-Luth. Kirchengemeinden Lohmen und  
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bützow

02. April Do. 19:00 Uhr Passionsandacht mit Tischa-
bendmahl und Fußwaschung 
mit Pastor Dr. Michael Fiedler, 
Dorfkirche Zernin

03. April Fr. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Johanna 
Levetzow und dem Ökumeni-
schen Chor, Stiftskirche Bützow

11:30 Uhr Gottesdienst mit Pastorin Johanna 
Levetzow, Dorfkirche Qualitz

15:00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant 
Torsten Heinisch, Dorfkirche 
Karcheez

04. April Sa. 20:30 Uhr Osternacht mit Propst Dirk Fey, 
Dorfkirche Laase

05. April So. 05:30 Uhr Osternacht mit anschließendem 
Mitbringfrühstück mit André 
Schulz und Team,  
Dorfkirche Bellin

06:00 Uhr Ostermorgen mit anschließen-
dem Osterfrühstück mit Prädi-
kant Glenn Kobarg,  
Dorfkirche Boitin

10:00 Uhr Ostergottesdienst für Kleine und 
Große mit Taufe mit Pastorin 
Johanna Levetzow und Team, 
Stiftskirche Bützow

10:00 Uhr Ostergottesdienst für Kleine 
und Große und Taufe mit Pastor 
Dr. Michael Fiedler und Team, 
Dorfkirche Zehna

06. April Mo. 11:00 Uhr Ostergottesdienst mit der  
reformierten Gemeinde Bützow 
mit anschließender Kaffeetafel, 
Reformierte Kirche Bützow 
(gern Fingerfood/Häppchen 
mitbringen)
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Der Abend konnte mit einer Förderung aus dem Fonds für die 
Arbeit mit Flüchtlingen beim Evangelisch-Lutherischen Kirchen-
kreis Mecklenburg unterstützt werden.

Das Projekt „MIteinanderWir“ der Kirchengmeinde Lohmen ist 
gefördert durch die Aktion Mensch

          

André Schulz, Projektleiter „MiteinanderWir“

Unterstütze unser Projekt –  
Hilfe, die wärmt:  

Fassadensanierung für das Tierheim Laage

Finanzierungszeitraum: 17.03.2026 - 06.05.2026
Möchtest du uns helfen, überweise deinen Beitrag bis spätestens 
5 Tage vor Finanzierungsende an:
Kontoinhaber: secupay AG
IBAN: DE64300500007060506412
BIC: WELADEDDXXX

Verwendungszweck: P5152
Hilfe, die wärmt: Fassadensanierung für das Tierheim Laage
Projektinitiator: Neue Chancen für Tiere in Not e.V.

Pinnower Chaussee 3
18299 Laage, Deutschland
tierheimlaage@gmx.de

Mit deinem Beitrag unterstützt du das Projekt gemeinsam mit vielen 
anderen Menschen. Falls das Projekt das Finanzierungsziel nicht 
erreicht, erhalten alle ihr Geld zurück. Eine Spendenquittung kannst 
du ggf. direkt bei den Projektinitiatoren anfragen. Mehr Informati-
onen zum Projekt und weitere Bezahlmöglichkeiten unter: https://
www.99funken.de/hilfe-die-waermt
Bitte beachte: Vorkasse-Überweisung ist nur möglich bis max. 5 Tage 
vor Finanzierungsende. Mit deiner Zahlung willigst du in die Speiche-
rung deines Namens und Betrages auf der Crowdfunding-Plattform 
99funken.de ausdrücklich ein. Dein Name ist nicht öffentlich zu sehen. 
Mehr zum Datenschutz und Nutzungsbedingungen im Internet unter: 
www.99funken.de/ueber/datenschutz.html und www.99funken.de/
ueber/nutzungsbedingungen.html
Eine Initiative der OstseeSparkasse Rostock in Kooperation mit der 
GSD mbH. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Frauenschutzhaus in Güstrow
„Rund um die Uhr erreichbar“ > 24 Stunden/ 7 Tage Woche

Telefon: 03843/ 68 31 86
Frauen und ihre Kinder erhalten 
 im Falle von häuslicher Gewalt

Hilfe, Beratung und vorübergehend  
eine geschützte Unterkunft!




